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Schaub, Bürgermei ster

BebauungsplanänderuRg
vom 2 0. FFB. lggg

nach S 1S Baugesetzblot

Aufgrund der 55 i0 und 13 des Baugesetzbuches i. V. mit 5 4 der Ge-
nejndeordnung für Baden-l.lürttemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde
Dettighofen arn 20. Februdr 1989 die Anderung des durch Satzung vom
21. Januar 1980 beschlossenen, rechtskräftigen Bebauungsplanes "Bühl"
al s Satzung beschlossen.

$1
Gegen stand der Anderunq

Gegenstand der Anderung des Bebauungsplanes sind die Bebauungsvor-
schriften vom 21. Januar 1980

52
Inhal t der Anderunq

Die Bebauungsvorschrjften nach 0 3 Abs, 1 werden wie folgt geändert:

Nebenanlagen i. S. des S 14 Abs. 1 Baun!tzungsverordnung
sind unter den dort genannten Voraussetzungen sowohl inner-
hal b al s auch außerhal b der al s bebaubar ausgewiesenen
Fl äche zulässig.

5 3 Abs. 2 bleibt unverändert.

$3
Begründung der Anderunq

Durch dje Satzungsänderung soll sowohl der Bau von Nebenaniagen jnner-
halb und außerhalb der bebaubar ausgewiesenen Fläche mögljch sein.

Durch diese Anderungen werden die Grundzüge der bisherigen Planung
ni cht verändert.

über die Anderung
"Bühl " im ortstei I

SATZUNG

s4
I n krafttreten

Bal terswei I

Diese Satzung tritt mit ihrer Bekanntmachung

Dettighofen, den 20. Februar 1989

DAS BU RGERIIE I STE RAI'17

in Kraft


